
§ 25 Abs. 4a und 4b AufenthG - Aufenthalt aus humanitären Gründen (für 
Betroffene von Arbeitsausbeutung, Zwangsarbeit und Menschenhandel) 

 

(4a) Einem Ausländer, der Opfer einer Straftat nach den §§ 232 bis 233a des Strafgesetzbuches 

wurde, soll, auch wenn er vollziehbar ausreisepflichtig ist, für einen Aufenthalt eine 

Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Die Aufenthaltserlaubnis darf nur erteilt werden, wenn 

 1.  

seine Anwesenheit im Bundesgebiet für ein Strafverfahren wegen dieser Straftat von der 

Staatsanwaltschaft oder dem Strafgericht für sachgerecht erachtet wird, weil ohne seine 

Angaben die Erforschung des Sachverhalts erschwert wäre, 

 2.  
er jede Verbindung zu den Personen, die beschuldigt werden, die Straftat begangen zu 

haben, abgebrochen hat und 

 3.  
er seine Bereitschaft erklärt hat, in dem Strafverfahren wegen der Straftat als Zeuge 

auszusagen. 

Nach Beendigung des Strafverfahrens soll die Aufenthaltserlaubnis verlängert werden, wenn 

humanitäre oder persönliche Gründe oder öffentliche Interessen die weitere Anwesenheit des 

Ausländers im Bundesgebiet erfordern. 

(4b) Einem Ausländer, der Opfer einer Straftat nach § 10 Absatz 1 oder § 11 Absatz 1 Nummer 3 des 

Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes oder nach § 15a des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 

wurde, kann, auch wenn er vollziehbar ausreisepflichtig ist, für einen vorübergehenden Aufenthalt 

eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Die Aufenthaltserlaubnis darf nur erteilt werden, wenn 

 1.  

die vorübergehende Anwesenheit des Ausländers im Bundesgebiet für ein Strafverfahren 

wegen dieser Straftat von der Staatsanwaltschaft oder dem Strafgericht für sachgerecht 

erachtet wird, weil ohne seine Angaben die Erforschung des Sachverhalts erschwert wäre, 

und 

 2.  
der Ausländer seine Bereitschaft erklärt hat, in dem Strafverfahren wegen der Straftat als 

Zeuge auszusagen. 

Die Aufenthaltserlaubnis kann verlängert werden, wenn dem Ausländer von Seiten des Arbeitgebers 

die zustehende Vergütung noch nicht vollständig geleistet wurde und es für den Ausländer eine 

besondere Härte darstellen würde, seinen Vergütungsanspruch aus dem Ausland zu verfolgen. 

 

https://dejure.org/gesetze/StGB/232.html
https://dejure.org/gesetze/StGB/233a.html
https://dejure.org/gesetze/AUEG/15a.html

